
www.steiner-verlag.de 40

Franz Steiner Verlag

Franz Steiner Verlag

ISSN 0939-351X

M
ed

iz
in

, G
es

el
lsc

ha
ft 

un
d 

G
es

ch
ic

ht
e Medizin, Gesellschaft  

und Geschichte

40
9 7 8 3 5 1 5 1 3 3 4 3 2

ISBN 978-3-515-13343-2

Die in diesem Band enthaltenen 
Beiträge zur Sozialgeschichte der 
Medizin reichen von der Frühen 
Neuzeit bis in die jüngste Zeitge-
schichte: Jana Schreiber analysiert 
medizinische Heilkonflikte anhand der 
Frankfurter Apothekenordnung von 
1500. Robert Jütte zeigt am Beispiel der 
Pest eindrücklich auf, dass das Gebot 
des Abstandhaltens nicht erst seit 
Corona zu den hygienischen Schutz-
maßnahmen zählt, und Ralf-Gero C. 
Dirksen zeichnet die jüngste Transfor-
mationsgeschichte einer psychiatri-
schen Fachklinik nach. 

Ein zweiter Teil umfasst Beiträge zur 
Geschichte komplementärer Heilwei-

sen und des Pluralismus in der Medi-
zin. Robert Jütte und Christoph Lang 
machen Dokumente aus den Jahren 
1783 und 1784 zugänglich, die Samuel 
Hahnemann im zeitgenössischen 
medizinischen Wirken zeigen. Hans-
Michael Berenwenger und Pierre 
Pfütsch porträtieren das Leben und 
Wirken des Naturarztes Emil Beren-
wenger, der überwiegend mit tropi-
schen Pflanzensäften seine Praxis 
bestritt. Im Beitrag von Melvyn Lloyd 
Draper wird dem Zusammenhang von 
Homöopathie und Mission nachgegan-
gen und Ju-Yi Roshnii Chou unter-
sucht die Haltung britischer Homöo-
pathen zur Pockenschutzimpfung.
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 Editorial

Mit diesem Band dürfen wir die 40 . Ausgabe der Zeitschrift des Instituts für Geschich-
te der Medizin der Robert Bosch Stiftung vorlegen . Ursprünglich als Jahrbuch durch 
dessen erste Leiterin Renate Wittern konzipiert, wurden der Titel und die Aufgabe der 
Reihe ab Band 8 durch den späteren Institutsleiter angepasst . Robert Jütte beschrieb 
„Medizin, Gesellschaft und Geschichte“ als „Forum für interdisziplinäre Ansätze“ bzw . 
„Brücke zwischen den Vertretern verschiedenster Disziplinen aus dem großen Bereich 
der Natur- und Geisteswissenschaft“ . Der Fokus lag auf der Sozialgeschichte der Me-
dizin, die nicht nur die Schulmedizin, sondern auch alternative Heilweisen im Blick 
haben sollte . Bereits das Engagement Robert Boschs galt ganz besonders der Medizin 
und Gesundheitsfragen, wobei er sich für eine Verbindung verschiedener therapeuti-
scher Ansätze aussprach . Diesem Interesse ist das IGM nach wie vor verpflichtet, zu-
mal es seit 2020 als Gesamtarchiv der Robert Bosch Stiftung und ihrer Einrichtungen 
fungiert . Die Stiftung hat darüber hinaus beschlossen, in dem 2022 gegründeten Bosch 
Health Campus alle Institutionen und Förderaktivitäten in diesem für ihren Stifter so 
wichtigen Bereich der Gesundheitspflege zu vereinen . Unter dem Motto „Behandeln . 
Forschen . Bilden . Fördern .“ soll für eine zukunfts- und patientenorientierte Gesund-
heitsversorgung gearbeitet werden . Die historische Perspektive eröffnet auch hierfür 
zahlreiche Ansatzpunkte . Die in diesem Band enthaltenen Beiträge stehen daher für 
eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Themen Robert Boschs und zei-
gen deren Relevanz für aktuelle Fragen .

Am Aufbau des neuen Bandes hat sich vorerst nichts geändert . Die Bereiche Sozial-
geschichte der Medizin sowie Geschichte des Pluralismus in der Medizin und komple-
mentärer Heilweisen werden durch Aufsätze repräsentiert . Dem aufmerksamen Leser 
wird aber auffallen, dass zwei der Beiträge gendergerechte Sprache verwenden . Wir 
stellen es den Autorinnen und Autoren frei, inwieweit sie die aktuell sehr heftig debat-
tierten Darstellungsformen gebrauchen möchten . Wenn gendergerechte Sprache zur 
Anwendung kommt, haben wir uns als einheitliche Umsetzung für den weitgehend 
lesefreundlichen Doppelpunkt in der Kennzeichnung entschieden .

Im ersten Teil behandelt zunächst Jana Schreiber Fragen von „Rang“ sowie die Rol-
le von Eigen- und Fremdwahrnehmung bei der Aushandlung der Frankfurter Apo-
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thekenordnung in der Frühen Neuzeit . Robert Jütte verdeutlicht am Beispiel der 
Pest, dass die Tradition des Abstandhaltens im Seuchengeschehen sehr lange Wur-
zeln hat . Die Relevanz für die nach wie vor von Corona geprägte Gegenwart ist mehr 
als deutlich . Aus der Zeitgeschichte schöpft anschließend der Beitrag von Ralf-Gero 
C . Dirksen . Das Ringen der Klinik für Psychiatrie in Heiligenhafen um ihre Unterneh-
mensstrategie sowie ihre Entwicklung und wirtschaftliche Ausrichtung spiegelt einen 
Prozess wider, dem sich in den Jahren um 2000 zahlreiche Einrichtungen stellen muss-
ten . Neben medizingeschichtlichen Aspekten spielen vor allem wirtschaftshistorische 
Entwicklungen von Managementkonzepten eine Rolle .

Im zweiten Teil machen Robert Jütte und Christoph Lang Dokumente aus den 
Jahren 1783 und 1784 zugänglich, die Samuel Hahnemann im zeitgenössischen medi-
zinischen Wirken zeigen . Vor dem Hintergrund, dass Lateinkenntnisse auch bei His-
torikern immer mehr auf dem Rückzug sind, ist es eine große Hilfe, dass eine Dis-
sertationsschrift des Begründers der Homöopathie zu zwei Themen der Geburtshilfe 
nun übersetzt und kommentiert vorliegt . Der Aufsatz von Hans-Michael Berenwen-
ger und Pierre Pfütsch stellt das gekürzte Ergebnis jahrelanger intensiver Forschungen 
vor . Portraitiert wird das Leben und Wirken des Naturarztes Emil Berenwenger, der 
überwiegend mit tropischen Pflanzensäften seine Praxis bestritt . Ein ausführliches 
Manuskript von Hans-Michael Berenwenger steht in der Bibliothek des IGM zur Ver-
fügung . Ähnlich wie im vergangenen Jahr gehen zwei der Beiträge auf die vom IGM 
im Dezember 2019 organisierte Tagung des International Network for the History of 
Homoeopathy (INHH) zurück . Es freut uns sehr, dass nun die Aufsätze von Melvyn 
Lloyd Draper und Ju-Yi Roshnii Chou veröffentlicht werden . Dabei ergänzt der Bei-
trag von Melvyn Lloyd Draper im Themenbereich „Homöopathie und Mission“ Er-
gebnisse, die in Band 29 dieser Zeitschrift zur Basler Mission vorgelegt werden konn-
ten . Die Frage der Impfung, welche Ju-Yi Roshnii Chou behandelt, indem die Haltung 
britischer Homöopathen zur Pockenimpfung untersucht wird, gewinnt angesichts der 
gegenwärtigen Ereignisse besonders an Aktualität .

Stuttgart, im April 2022 Marion Baschin



 Herren oder Knechte?
 Die Frankfurter Apothekenordnung von 1500  

im Spiegel frühneuzeitlicher Rangkonflikte

 JANA SCHREIBER

Medizin, Gesellschaft und Geschichte 40, 2022, 11–38

Masters or servants?

The Frankfurt ‘Apothekenordnung’ of 1500 as reflected in early-modern rank conflicts

Abstract: The establishment of the Frankfurt pharmacy regulations of 1500 exemplifies how the 
pharmaceutical legislation emerging in the German-speaking (imperial) cities in the late Middle 
Ages was embedded in a network of complex transformative processes of health and power politics, 
economics and society . In the early sixteenth century, the profession of pharmacists as such was un-
dergoing radical change . As well as its self- and outside perception, the profession’s tasks and fields 
of activity were changing . Unlike the physicians, the pharmacists’ subject position as merchants en-
abled them to gain political influence and economic resources as a result of their membership in 
the ‘Frauenstein’ Trinkstubengesellschaft (tavern society) . In order to maintain this connection, they 
endeavoured to present themselves to the Council as members of the mercantile profession . Their 
continued specialization in the manufacturing of drugs, however, required an expansion of this sub-
ject position . Because of their high level of education, they were able to acquire medical practices in 
order to negate the leading role of academic physicians within the medical profession . The conflicts 
around the cities’ social order, in conjunction with constructed self- and public images, therefore 
impacted on the standardization of the medical professions . In the early sixteenth century, the cat-
egory of “rank” consequently played a central and much more potent role in the transformation of 
pharmacy than it had done in the Middle Ages .
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 Einführung

[…] wir wollende inn solicher gestalt nit sin ir [Stadtärzte] knecht und sint dess auch der 
mass nie gewesenn […] .1 

Diese deutlichen Worte richteten die Frankfurter Apotheker Matthäus Mettling und 
Johannes Heckmann 1499 an den Rat der Messe- und Handelsstadt Frankfurt am 
Main . Gegenstand ihres Schreibens waren die Artikel einer Apothekenordnung, die 
der Stadtarzt Heinrich Geratwol2 dem Rat zuvor als Konzept vorgelegt hatte . Die for-
mulierte Sorge darüber, in eine Position zu geraten, die sie zu Knechten der Stadtärzte 
werden lassen konnte, lässt einerseits erahnen, dass der Kern dieser Beschwerde ein 
Streit um die Verteilung von Zuständigkeiten zwischen den beiden Professionen war . 
Neben diesen ökonomischen Faktoren erscheint andererseits die Verortung des eige-
nen Rangs, welchen Mettling und Heckmann relational zu demjenigen ihrer akademi-
schen Kollegen definierten, als Ursache des Konflikts . An dieser Stelle wird der Kate-
gorie „Rang“ eine zentrale Bedeutung im Aushandlungsprozess der Gewerksordnung 
der Frankfurter Apotheker zugeschrieben .

Die Frankfurter Apothekenordnung von 1500, deren bevorstehende Etablierung der 
Grund für den Unmut der pharmazeutischen Handwerker war, verdeutlicht dies noch 
einmal mehr . Im Gegensatz zur frühen mittelalterlichen Apothekengesetzgebung, die 
in wenigen Sätzen die Trennung zwischen Arzt- und Apothekerberuf festlegte und 
dem Arzt zugleich die Aufsicht über die Arzneimittelzubereitung erteilte3, waren die 
von Geratwol verfassten Artikel weitaus umfangreicher und detaillierter . Denn darin 
wurden nicht allein Bestimmungen des beruflichen Alltags niedergeschrieben und der 
medizinisch-pharmazeutische Markt abgesteckt . Wie sich im Folgenden zeigen wird, 
finden sich darüber hinaus auch unterschiedliche Instrumentarien, wie bestimmte 
Kontrollfunktionen und gegenseitige Pflichten, um den beteiligten Akteursgruppen – 
Apothekern, Stadtrat und Stadtärzten – relational zueinander eine Position innerhalb 
der städtischen Rangordnung, aber auch innerhalb des Medicinalwesens zuzuschrei-
ben . Dies sind bereits zentrale Aspekte, die ab der zweiten Hälfte des 16 . Jahrhunderts 
in noch umfangreicherem Maße in den immer weitumfassenderen policeylichen Ge-

1 ISG Frankfurt, Medicinalia Nr . 27 (Vorstellung der Apotheker Matthäus Mettling und Johannes Heck-
mann gegen den Entwurf des Apothekereides 1499) .
2 Heinrich Geratwol (auch Heinrich Euticus d . Ä .) stammte aus Neustadt an der Aisch und studierte in 
Padua und Ferrara Medizin . Seine familiäre Herkunft und sein Werdegang vor dem Beginn des Studiums 
liegen im Dunkeln . Nachdem er bereits in Nürnberg und Augsburg als Arzt praktiziert hatte, war er zwi-
schen 1494 (erster Dienstbrief im ISG Frankfurt, Dienstbriefe 959/1) und 1501 als Stadtarzt in Frankfurt 
tätig, wo er 1507 verstarb . Siehe Worstbrock (2008) .
3 Beispielsweise die Konstitutionen von Melfi (1231/1241) oder die Statuten von Arles (1162–1202) . Stoll 
(1975), S . 95; Adlung (1931), S . 7; Hein/Sappert (1957), S . 11–20; Jankrift (2003), S . 45–47; Schmitz (1998), 
S . 508–514 .



13Herren oder Knechte?

setzgebungen zu finden sind, die das Frankfurter Medicinalwesen in allen Facetten ord-
nen sollten .4

Bedingt durch eine rasch zunehmende soziale Differenzierung, die vor allem durch 
Wirtschaft, Handel und Bevölkerungswachstum beeinflusst wurde, hatte bereits seit 
dem 14 .  Jahrhundert eine verdichtete policeyliche Normierung in den Reichsstädten 
eingesetzt .5 Die Normierungsbestrebungen sollten jedoch nicht nur Angelegenheiten 
des beruflichen Alltags regeln . Den daran Beteiligten wurde eine Position innerhalb 
der Gesellschaftsordnung zugewiesen, die durch allgemein verstehbare soziale und 
kulturelle Praktiken sichergestellt und im besten Fall erhöht werden konnte .6 Denn 
um einen bestimmten Rang bekleiden zu können, mussten auch die dazugehörige 
Kleidung, das konventionelle Handeln, der angemessene Habitus7 etc . übernommen 
werden . Die obrigkeitlichen Ordnungen der heilkundigen Berufe können also zu-
gleich als Rangordnungen verstanden werden . Den jeweiligen Positionen waren aber 
auch Pflichten gegenüber dem Rat auferlegt, die die Durchsetzung obrigkeitlicher 
Herrschaft in den alltäglichen Lebensbereichen vollziehen sollten . Dieses Konzept 
der Herrschaftsausübung und -konsolidierung wird in der Forschung als „Statebuild-
ing from Below“ bezeichnet, denn Machtausübung funktionierte in frühneuzeitlichen 
(Reichs-)Städten nicht nach dem „Top-Down“-Prinzip . Durch komplexe wechselsei-
tige Kommunikationsprozesse und Praktiken, die unterschiedliche Institutionen und 
Personen (u . a . städtische Amtsträger und Korporationen wie Zünfte oder Trinkstu-
bengesellschaften) ausführten, wurde die politisch-soziale Ordnung reproduziert und 
gefestigt, aber auch irritiert und transformiert .8 Policeyordnungen dienten der städti-
schen Obrigkeit – also dem Stadtrat –, aber auch allen übrigen daran beteiligten und 

4 Beispielsweise ISG Frankfurt, Medicinalia Nr .  56 (Konzept einer Apotheken- und Ärzteordnung von 
1580); Strupp (1573); ISG Frankfurt, Medicinalia Nr . 227 (Frankfurter Medicinalordnung 1612) .
5 Flügge (2003), S . 22 f .; Holenstein (1998), S . 254 f .
6 Jana Madlen Schütte bezeichnet das Streben nach der Einsetzung von Apothekenordnungen und -eiden 
seitens der medizinischen Fakultäten der Wiener, Kölner und Leipziger Universitäten als „symbolische Po-
litik“, durch die die vorrangige Stellung der Ärzte vor den Apotheken normativ, aber auch im gesellschaft-
lichen Alltag implementiert wurde und zudem die städtische Obrigkeit ihre Interessen verfolgen konnte . 
Schütte (2017), S . 325 f .
7 Zu „Habitus“ als zentrale Kategorie im Aushandlungsprozess ständischer Gesellschaftsordnung siehe 
Bourdieu (1976/2009), S . 164–166 .
8 „One of the most specific characteristics of the early modern state was the absence of a uniform state 
authority . We observe instead a complicated, fragmented and multi-layered structure of authority and po-
litical agency; political power in the sense of public power was exercised on many different levels and in 
many different social contexts and fields . The houses, the guilds and corporations, the communities, the 
estates and various groups of functional elites participated in the process of rule, thereby inducing a signi-
ficant layering and fragmentation of political power . […] Society was transfused by a multitude of power 
relations of political and public character, and political power was at the same time always rooted in specific 
social situations .“ Holenstein (2009), S . 5 f .; siehe auch u . a . Stollberg-Rilinger (2004), S . 490; Füssel: Pra-
xeologische Perspektiven (2015), S . 25; Freist (2013), S . 151 .
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davon betroffenen Akteuren deshalb als probates Mittel, den eigenen Handlungsspiel-
raum performativ zu stabilisieren und auszuweiten .

Die Streitigkeiten um die Ordnung des Frankfurter Apothekenwesens um 1500 
eignen sich aufgrund unterschiedlicher Stellungnahmen der beteiligten Personen 
sehr gut, die angewandten Praktiken, Strategien und Kommunikationsprozesse zu 
untersuchen . Zudem ist die besonders verdichtete Normierung des Medicinalwesens 
der Messe- und Reichsstadt Vorbild für die Apothekengesetzgebung des deutschspra-
chigen Raums gewesen .9 Diverse Forschungsarbeiten dienen dieser Untersuchung als 
Grundlage . Peter Rittershausen rekonstruiert die Geschehnisse um die Einführung 
der Frankfurter Apothekenordnung des Jahres 1500 ereignisgeschichtlich detailliert . 
Anhand der Stellungnahmen der Ärzte und Apotheker einerseits, aber auch des Agie-
rens des Rates andererseits zeigen sich diese drei Akteursgruppen deutlich als aktive 
Gestalter des frühneuzeitlichen Apothekenwesens .10 Dem Aufbau und den verschie-
denen Professionen der Frankfurter Heilkunde in Mittelalter und der Frühen Neu-
zeit widmen sich Wilhelm Stricker, Georg Ludwig Kriegk und Wilhelm Kallmorgen in 
ihren Arbeiten .11 In den letzten Jahren erfolgten umfangreiche praxeologische Unter-
suchungen zur (Selbst-)Konstruktion des ärztlichen Standes in der Frühen Neuzeit . 
Dabei kam heraus, dass die Patient:innen die Qualität der heilkundigen Therapien 
vor allem anhand des Behandlungserfolges, ökonomischer Faktoren und der Vertrau-
enswürdigkeit bewerteten . Diese Parameter mussten deshalb von den akademischen 
Heilkundigen für die Behandelten verstehbar kommuniziert und sichtbar gemacht 
werden .12 Medizinische Praktiken, wie die Untersuchung der Erkrankten im Beisein 
weiterer Personen, die Kommunikation mit den Patient:innen über ihre Symptome, 
aber auch die Harnschau, der Aderlass oder Pulsmessungen dienten nicht allein der 
Gesundwerdung der Erkrankten, sondern waren Teil eines Kommunikationsprozes-
ses, in dem der Arzt sich als fachkundige, vertrauenswürdige Person inszenierte . Somit 
demonstrierte er einerseits seine führende Rolle innerhalb der Heilkunde und recht-
fertigte andererseits die Kosten seiner Behandlung .13 Aber auch um die eigene Position 
innerhalb der medizinischen Gelehrtenwelt auszubauen und zu festigen, wandten die 
akademischen Ärzte Praktiken der Evidenzproduktion an, die ihre hohe medizinische 
Expertise verdeutlichen sollten .14 Derartige Praktiken und Prozesse bezeichnet Dag-
mar Freist als „Selbst-Bildung“, die das eigene Hinzutun an der „praktischen Aus- und 
eventuell Umgestaltung vorgefundener Subjektpositionen und damit an ihrer eigenen 

9 Rittershausen (1970), S . 143, 156; Bartels (2009) .
10 Rittershausen (1970), S . 177–199 .
11 Stricker (1847); zum mittelalterlichen Medicinalwesen in Frankfurt siehe Kriegk (1871); Kallmorgen 
(1936) . Zu den Anfängen des Frankfurter Apothekenwesens siehe auch Bohné (1947); Schulz (1960) .
12 Schilling/Jankrift (2016), S . 132 .
13 Siehe dazu Kinzelbach/Neuner/Nolte (2016), S . 111; Stolberg: Kommunikative Praktiken (2015), S . 116 f .
14 Ärzte zitierten aus autoritativen Schriften und benannten vertrauenswürdige Zeugen bei der Herstel-
lung von Präparaten . Stolberg: Zur Einführung (2015), S . 80 .
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Subjektwerdung in verschiedenen Kontexten“ beschreibt . Dieses Phänomen sei seit 
dem 15 . Jahrhundert durch „die diskursive Verdichtung von Reflexion über die Fähig-
keit und Pflicht des Menschen zur Selbst-Bildung in den Bereich des Sag- und Mach-
baren“ gerückt und habe somit die Grundlage für die epochenspezifischen Rang- und 
Standeskonflikte der Frühen Neuzeit gebildet .15

Auch die soziale Stellung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Apotheker wur-
de bereits in einigen Arbeiten untersucht . Dabei stand in der deutschsprachigen For-
schung bisher allerdings vor allem eine Beschreibung des sozialen Status der Apo-
theker und seiner Entwicklung im Fokus . Mikulas Simon beleuchtet in seiner Arbeit 
„Die soziale Stellung der Apotheker in der Zürcher Stadtgesellschaft in Mittelalter 
und früher Neuzeit“ die von Konflikten geprägte Beziehung zwischen Apothekern 
und Ärzten in Zürich . Anhand seiner Untersuchungen wird deutlich, wie die Konkur-
renz mit der zunehmenden Spezialisierung des Apothekerberufs anstieg, was sich im 
17 . Jahrhundert auch in Zürich in Streitigkeiten um Apothekenordnungen widerspie-
gelte . Auf die Rolle und die Interessen des Rates als gesetzgebende Obrigkeit geht er 
jedoch nur marginal ein .16 Medizinhistoriker:innen wie Robert Jütte und Jana Madlen 
Schütte weisen in ihren Arbeiten vor allem auf die Diversität der frühneuzeitlichen 
Heilkundigen hin und beleuchten dabei Konflikte und Konkurrenzen zwischen den 
unterschiedlichen Akteuren .17 Patrick Wallis stellt Partnerschaften und kurzzeitige 
Kollaborationen Londoner Apotheker, Ärzte und Barbiere vor und rückt somit Ko-
operationen in den Mittelpunkt seiner Untersuchung .18

Eine Analyse der Praktiken der Apotheker hinsichtlich ihrer „Selbst-Bildung“ und 
aktiven Mitgestaltung ihrer eigenen Subjektposition durch spezifische Praktiken, wie 
sie bereits bei akademischen Ärzten umfangreich erfolgt ist, fand im Falle der Apothe-
ker im deutschsprachigen Raum bisher nur am Rande der wissenschaftlichen Arbeit 
Beachtung . Die Streitigkeiten um die Frankfurter Apothekenordnung von 1500 bieten 
ein sehr geeignetes Beispiel, dieses Desiderat mit neuen Erkenntnissen zu füllen . Da-
bei stehen folgende Fragen im Mittelpunkt der Untersuchung:

15 Freist (2013), S . 173 .
16 Simon (1983), S .  141–143 . Mit der sozialen Stellung frühneuzeitlicher Apotheker befassen sich unter 
anderem auch Ute Fischer-Mauch, Clemens Stoll und beispielsweise speziell für München Gerd-Bolko 
Müller-Faßbender: Fischer-Mauch (1995); Stoll (1975); Müller-Faßbender (2015) .
17 Jütte verweist nicht allein auf die Diversität von Heilkundigen, sondern führt auch Kriterien auf, anhand 
derer sich Patient:innen entschieden, von wem sie sich behandeln lassen wollten . Jütte (2013), S . 117–126 . 
Ausgehend von den akademischen Physici konzentriert sich Schütte in ihrer 2017 erschienenen Dissertation 
auf Konflikte und Konkurrenzen innerhalb der Medicinalwesen deutscher Universitätsstädte der Frühen 
Neuzeit, siehe Schütte (2017) . Flügge sieht vor allem in der Etablierung der zentralen Medicinalordnung das 
Aufkeimen eines Konkurrenzkampfes zwischen den Berufsgruppen . Siehe Flügge (2003), S .  29 . Ebenso 
Kinzelbach (1989), S . 138 f .; Stolberg (2003), S . 87 f .
18 Wallis (2007) . Vgl . auch, erschienen im gleichen Sammelband, Ralley (2007) .
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– Wann wandten die Apotheker welche Strategien und Praktiken an, um ihre 
Position innerhalb des Frankfurter Medicinalwesens erhalten und stärken zu 
können?

– Welche Selbstbilder inszenierten sie zu diesem Zweck? Gegen welche Fremd-
bilder mussten sie sich wehren?

– Wie erfolgreich waren ihre Bemühungen, ihren Rang infolge der Ordnung des 
Apothekenwesens verteidigen und/oder erhöhen zu können?

Zum Zweck einer eingehenden Untersuchung dieser Aspekte wird zunächst die Be-
schaffenheit und Organisation des Frankfurter Apothekenwesens um 1500 dargestellt, 
um im Anschluss die „Selbst-Bildung“ der Apotheker als Kaufleute einerseits und 
pharmazeutische Experten andererseits beleuchten zu können .

 Das Frankfurter Apothekenwesen bis 1500

Die Anfänge des Frankfurter Apothekenwesens sind nicht eindeutig zu bestimmen, 
auch wenn in der älteren Literatur die erste Apotheke auf das Jahr 1343 datiert wurde .19 
Wie bereits Rittershausen in seiner Arbeit zeigt, schließen die Quellenbegriffe apteke/
apteker jedoch noch nicht unbedingt die Arzneimittelzubereitung ein, sondern vor al-
lem den Handel mit Gewürzen und Spezereien aus dem orientalischen Raum20, wie 
Pfeffer, Ingwer, Safran, Rosinen, Lakritz, Seide, Samt21 usw .22 . Das Apothekenwesen 
der Messe- und Handelsstadt Frankfurt entwickelte sich im Spätmittelalter demnach 
vor allem aus Krämer- und Spezereienläden, in denen der Handel mit Gewürzen, aus-
ländischen Arzneidrogen und anderen kostbaren Waren stattfand und immer mehr 
auch Haus- und Arzneimittel zubereitet wurden .23 Um das aufkommende Apotheken-

19 Kriegk (1863), S . 3; Kriegk (1871), S . 61 . Zu den Anfängen des Frankfurter Apothekenwesens siehe unter 
anderem auch Schelenz (1904), S . 346, 353; Bohné (1947) .
20 Rittershausen arbeitet heraus, dass mit „Spezereien“ im spätmittelalterlichen Frankfurt vor allem kost-
bare Aromata und Gewürzdrogen bezeichnet wurden, die einerseits als Heilmittel gegen Krankheiten oder 
als anreizende Mittel für die Verdauung eingesetzt und andererseits als Zutaten für Speisen und Getränke 
verwendet wurden . Sie waren vor allem aus dem arabischen Raum importiert und aufgrund der langen 
Handelswege und ihrer Seltenheit sehr kostbar . Nur einem exklusiven Kreis von wohlhabenden Stadtbür-
gern, Adel und Klöstern war es möglich, sie zu erwerben . Rittershausen (1970), S . 89–91 .
21 Frankfurter Auflistung von Waren, die als Spezerei aufgeführt wurden, aus dem Jahr 1373, ediert von 
Bücher/Schmidt (1914), S . 248 f . Siehe auch Rittershausen (1970), S . 95 .
22 Siehe dazu auch Dietz (1910), S . 133 f . Siehe zum spätmittelalterlichen Handel mit Gewürzdrogen und 
anderen Arzneimitteln auch beispielsweise Helmstädter/Hermann/Wolf (2011), S . 139 f .
23 Im 14 . und 15 . Jahrhundert finden sich Berufsbezeichnungen, die die enge Verbindung zwischen dem 
frühen Apothekenwesen und dem Krämerberuf verdeutlichen, wie beispielsweise 1375 „Peter apteker, kre-
mer“ und 1477 „Johannes von Steynheym, kremer und apotecker“ . Siehe Bücher (1915), S . 24; Rittershausen 
(1970), S .  86, 88 . Diese Krämer-These ist eine von dreien, die die Entstehung des Apothekenwesens be-
schreiben . Neben ihr existieren auch die Kontinuitäts- und die Rechtsthese . Erstere beschreibt eine Ent-
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Gewerbe in das Medicinalwesen und somit auch das städtische Gemeinwesen einzu-
gliedern, hatte der Frankfurter Stadtarzt Heinrich Loose bereits 1459 das älteste Kon-
zept einer Apothekenordnung verfasst .24 Inwieweit Loose selbst an dieser Stelle der 
treibende Motor hinter der Normierung war oder Bestrebungen des Stadtrates, geht 
aus den Quellen nicht hervor . Klar ist aber, dass der Rat dem Stadtarzt Heinrich Loose 
1459 die Aufgabe übertrug, eine Ordnung niederzuschreiben . In dieser ist der ärzt-
liche Einfluss auf das Apothekenwesen deutlich erkennbar .25 So durfte der Apotheker 
„Meister Johann“ Arzneien ausschließlich nach den Rezepten akademischer Ärzte an-
fertigen – eine Regelung, die zuvor nicht in den Frankfurter Quellen auftauchte . Wie 
bereits in der mittelalterlichen Gesetzgebung seit den Medizinalstatuten Friedrichs 
II . erscheinen die Stadtärzte als oberste Aufsichtsinstanz über das Apothekenwesen, 
in dem sie die Aufgabe erhielten und somit auch dazu berechtigt waren, jährlich alle 
Materialien, die zur Arzneimittelherstellung in den Apotheken aufbewahrt wurden, zu 
visitieren .26 Der Apothekerstand wurde durch diese Regelungen also ganz eindeutig 
hierarchisch unter die Position der Ärzte eingegliedert . Auch weil sich die Bepreisung 
der Waren nun an eine feste Taxe halten sollte, beschnitt die Ordnung wichtige Tätig-
keitsbereiche und somit die Selbständigkeit des Apothekers „Meister Johann“ . Dieser 
verweigerte den Eid und durfte infolgedessen nicht mehr in Frankfurt praktizieren . 
1461 wurde der aus Lübeck stammende Apotheker Rabodus Kremer als sein Nach-
folger auf die Ordnung vereidigt .27 Der Eid wurde in einer personalisierten Form für 
Kremer verfasst und war für das Frankfurter Apothekenwesen noch nicht allgemein-
gültig . Berendes bezeichnet diesen Eid als „erste eigentliche Apothekenordnung und 
-taxe“ .28 Als ältester Apothekeneid im deutschsprachigen Raum diente er im 15 . Jahr-
hundert vor allem einigen mitteldeutschen Städten wie Mainz als Vorbild .29 Bereits 
1476 zeigte der Stadtrat eindringliche Bestrebungen, eine allgemeingültige Apothe-
ken- und Ärzteordnung zu erlassen .30 Dies geschah jedoch nicht ohne Widerstand 
der beiden Apotheker Matthäus Mettling, der die Nachfolge des 1473 verstorbenen 

wicklung der Apotheken aus der Klostermedizin heraus . Die Rechtsthese sieht die Medicinalgesetzgebung 
als Anlass der Herausbildung eines Apothekerstandes . Die jüngere Forschung vertritt vor allem eine Ver-
bindung von Krämer- und Rechtsthese . Wie bei Schütte ausgeführt wird, ist dieser Ansatz auch für die 
Frankfurter Apothekengeschichte fruchtbar . Schütte (2017), S . 289 . Zur Kontinuitätsthese siehe auch Czei-
ke (2010), S . 2 . Eine enge Verbindung zwischen dem Handel und Apotheken findet sich auch in anderen 
Städten mit frühem Apothekenwesen wie Regensburg . Siehe Habrich (1970), S . 7; Bartels (2003), S . 46 f .
24 ISG Frankfurt, Medicinalia Nr .  3 (Konzept einer Apothekenordnung 1459); Rittershausen (1970), 
S . 146 .
25 Rittershausen (1970), S . 146 .
26 Zu den Medizinalstatuten Friedrichs II . siehe Jankrift (2003), S . 45–47; Schmitz (1998), S . 508–514 .
27 ISG Frankfurt, Medicinalia Nr .  5 (Apothekeneid des Rabodus Kremer 1461); Rittershausen (1970), 
S . 151; Schulz (1960), S . 26 f .; Adlung (1931), S . 36 f .
28 Berendes (1907), S . 110 .
29 Rittershausen (1970), S . 143, 156; Bartels (2009) .
30 ISG Frankfurt, Bürgermeisterbuch Nr . 40, fol . 31r (Eintrag im Bürgermeisterbuch 1475/76); Rittershau-
sen (1970), S . 160 .
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Rabodus Kremer angetreten hatte, und Johannes Steinheim .31 Die Rekonstruktion der 
genauen Geschehnisse bis 1500 ist aufgrund der Quellenlage schwierig . Ab 1499 gab es 
in Frankfurt wieder intensivere Bestrebungen, eine allgemeingültige Apothekenord-
nung zu verfassen, und so übergab der Stadtarzt Geratwol dem Rat ein erstes Konzept . 
Wie auch der Apothekeneid von Rabodus Kremer erhöhte es einerseits die Position 
der Ärzte und beschnitt andererseits stark die Selbstbestimmung der Apotheker . Die-
se verfassten daraufhin ein Antwortschreiben, in dem sie sich vor allem den Punkten 
widersetzten, die ihre Selbständigkeit den Ärzten gegenüber beschneiden sollten . Auf-
grund der Konfliktlastigkeit stagnierten die Normierungsbestrebungen vorerst .32

Im weiteren Verlauf des Jahres 1499 legte der Stadtarzt Geratwol dem Rat erneut ein 
Konzept einer Apothekenordnung vor, auf das die Apotheker im Juli des folgenden 
Jahres schließlich schwören mussten . Der Titel der Ordnung (Juramentum Aromatario-
rum sive Apothecariorum)33 zeigt, dass der Ausdifferenzierungsprozess von allgemeinen 
Kramläden hin zu Apotheken als Orte der Arzneimittelzubereitung und -veräußerung 
zu Beginn des 16 . Jahrhunderts noch nicht abgeschlossen war34 . Dem sich ausbildenden 
Apotheker-Beruf standen die Ärzte gegenüber, die im spätmittelalterlichen Frankfurt 
nicht selten die Arzneimittelzubereitung in ihrem eigenen Tätigkeitsbereich verorte-
ten und diese auch praktizierten . Die entstehende Ausdifferenzierung zwischen Apo-
thekern als Arzneimittel zubereitendes und veräußerndes Gewerk und den Ärzten als 
medizinisch praktizierender Berufsstand, der Rezepte ausstellen, aber nicht anfertigen 
durfte, bot deshalb ein großes Konfliktpotential, wie sich im Folgenden zeigen wird .

Die Artikel der Apothekenordnung lassen sich in folgende drei Themenfelder glie-
dern:
1 . Anweisungen zur Herstellung von Arzneien;
2 . Artikel zur Aufbewahrung und Lagerung der Materialien;
3 . Artikel, die die Zuständigkeiten zwischen den Apothekern und Stadtärzten 

festlegten .

Die ersten beiden Themenfelder regelten vor allem die unterschiedlichen Arbeits-
schritte der Apotheker . So mussten diese versichern, keine verdorbenen Zutaten bei 
der Herstellung der Arzneien zu verwenden (Artikel 2), ihre Arzneien allein nach den 

31 Rittershausen (1970), S . 160 f .
32 Rittershausen (1970), S . 165–173 .
33 ISG Frankfurt, Medicinalia Nr .  35 (Frankfurter Juramentum Aromatariorum sive Apothecariorum von 
1500) . Ediert bei Adlung (1931), S . 75–77, gedruckt bei Rittershausen (1970), S . 183 .
34 Siehe hierzu auch Rittershausen (1970), S . 90 .
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Rezeptbüchern Nicolais35 und Mesuës36 anzufertigen (Artikel 3), sich an bestimmte 
Herstellungsweisen der verschiedenen Arzneien zu halten (Artikel 6–8) sowie giftige 
Materialien in gesonderten Behältnissen aufzubewahren und sie nicht frei verkäuflich 
anzubieten (Artikel 13) . In ihrer Stellungnahme, die die Apotheker dem Rat vor In-
krafttreten der Ordnung vorlegten, hatten sie gegen diese Artikel wenig einzuwenden .37 
Die Festlegung der Zuständigkeitsbereiche zwischen Apothekern und Stadtärzten war 
allerdings bereits seit der Mitte des 15 . Jahrhunderts Ausgangspunkt von Streitigkeiten 
gewesen und stellte sich bei der Etablierung der Apothekenordnung von 1500 erneut 
als Konfliktfeld heraus . Denn auch wenn sie den Apothekern ihre Existenzberechti-
gung nicht absprachen, nutzten die Stadtärzte als Verfasser dieser Apothekenordnung 
die Gelegenheit, ihre eigene Position durch die einzelnen Artikel gegenüber ihren 
pharmazeutischen Kollegen und Kontrahenten zu stärken . Um sich diesen Bestim-
mungen zu widersetzen, entwarfen die Apotheker in ihren Stellungnahmen seit der 
Mitte des 15 . Jahrhunderts Selbstbilder . Wie diese aussahen und sich transformierten, 
wird im Folgenden analysiert werden .

 Die Apotheker als Kaufleute und Händler

Forschungsarbeiten zum frühen Apothekenwesen haben bereits gezeigt, wie eng der 
Kramhandel und die Apotheken strukturell, aber auch im praktischen Berufsalltag 
miteinander verbunden waren . Noch zu Beginn der Frühen Neuzeit lässt sich keine 
scharfe Trennlinie zwischen beiden Tätigkeitsfeldern erkennen . So gehörten die Apo-
theker in Mainz und Trier beispielsweise der Kramerzunft an und Regensburger und 

35 Dabei handelt es sich um eine Rezeptsammlung, die vermutlich am Ende des 12 . Jahrhunderts verfasst 
worden ist . Voraussetzung für die Entstehung des Antidotariums war die Rezeption der arabischen Medi-
zin, die in diesem Zeitraum verortet werden kann . Über die Person Nicolai ist nichts bekannt, es handelte 
sich aber vermutlich um einen angesehenen Arzt, dem das Werk zugeschrieben worden ist, um dessen Ver-
breitung auszuweiten . Das Buch setzt sich aus ca . 120 der gebräuchlichsten Medikamente des Antidotarium 
Magnum zusammen, einer Rezeptsammlung, die um 1060 in Süditalien entstanden war, und wurde unter 
anderem durch sechs weitere Rezepte, die von Ärzten aus Salerno stammten, erweitert . Das Antidotarium 
des Nicolai diente ab 1300 im deutschsprachigen Raum als zentraler Bezugspunkt für nachfolgende Arznei-
mittelbücher . Schmitz (1998), S . 372–378; Goltz (1976), S . 65 f ., 152 f .; Roberg (2007), S . 252–254 .
36 Das Arzneimittelbuch des (Pseudo-)Mesuë ist ein Rezeptbuch, das vermutlich nach 1200 in Nordita-
lien zusammengetragen wurde und Texte von Avicenna, Rhazes und Albucasis enthält . Das Autoren-Pseu-
donym – der Kompilator nennt sich selbst „Mesuë filius“ – geht auf den syrischen Arzt und Schriftstel-
ler Johannes Mesuë d . Ä . zurück, der im 8 . und 9 . Jahrhundert medizinische Texte aus dem Griechischen 
übersetzte und ein wichtiger Vertreter der arabischen Medizin dieser Zeit war . Das Antidotarium enthält 
432 Rezeptvorschriften und entwickelte sich im 16 . Jahrhundert neben demjenigen des Nicolai zu einem 
Standardwerk der Arzneimittelkunde im deutschsprachigen Raum . Siehe u . a . Schmitz (1998), S . 382–385; 
De Vos (2013), S . 683–685; Keil/Vaňková (2005), S . 25 f .
37 Sie widersprachen lediglich Artikel 7, in dem die Ordnung vorsah, Materialien nur zu pulverisieren, 
wenn sie das Pulver unmittelbar weiterverarbeiten konnten, da dies nicht praktikabel sei . ISG Frankfurt, 
Medicinalia Nr . 31 (Stellungnahme der Apotheker von 1500) .
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Zürcher Pharmazeuten verstanden sich zugleich als Fernhändler .38 Zudem konnten 
nach Auswertung Zürcher Quellen keine einschlägigen Unterschiede der Handelswa-
ren festgestellt werden .39 Simon verweist darauf, dass sich die Apotheker bewusst mit 
den Krämern identifiziert hätten, bevor sie ein eigenes Standesbewusstsein entwickel-
ten .40 Wie aber sah dieser Identifikationsprozess aus? Welche Praktiken der „Selbst-
Bildung“ wandten die Apotheker an und welche konkreten Ziele verfolgten sie mit 
ihrer Strategie, nicht nur als Pharmazeuten, sondern auch als Krämer verstanden zu 
werden? Die überlieferten Dokumente zu den Streitigkeiten der Frankfurter Apothe-
kenordnung von 1500 bieten umfangreiche Aussagen, anhand derer sich diese Frage-
stellungen bearbeiten lassen .

Zusammen mit der Apothekenordnung sollte in Frankfurt in der zweiten Hälfte 
des 15 . Jahrhunderts auch eine Arzneimitteltaxe etabliert werden . Bereits 1461 war eine 
solche festgeschrieben und eingeführt worden, der Rat hatte aber offensichtlich bis 
zum Beginn des 16 . Jahrhunderts auch von den Apothekern selbst erstellte und ein-
gereichte Preislisten geduldet .41 Um den obrigkeitlichen Eingriff durch eine Taxe in 
sein Geschäft zu vermeiden, kreierte Matthäus Mettling in einem Schreiben, das am 
6 . Februar 1500 beim Rat einging, ein Szenario, in dem die Apotheken aufgrund fes-
ter Arzneimittelbepreisung ökonomisch nicht bestehen könnten und somit auch die 
Arzneimittelversorgung in Gefahr stünde . So hätten sich die Preise für einen Großteil 
der Materialien innerhalb von acht Jahren verdoppelt .42 Diese Begründung war nicht 
frei konstruiert . Anders als andere Handwerke, die im Einkauf meist nur den lokalen 
Preisschwankungen ausgeliefert waren, erwarben die Apotheker die Zutaten für ihre 
Arzneien häufig aus fernen Gebieten und waren somit größeren Konjunkturen ausge-
setzt .43 Der Rat schien dieser Argumentation folgen zu können, was den Stadtarzt Ge-
ratwol im Jahr 1500 so sehr in Bedrängnis brachte, dass er in einem Schreiben die von 
ihm erhobenen Preise damit rechtfertigte, er habe diese aus den Taxordnungen von 
Augsburg, Ulm, Nürnberg usw . übernommen .44 Der Rat erlaubte schließlich  – ver-
mittelnd zwischen den beiden konkurrierenden heilkundigen Professionen –, dass der 
bereits im Januar eingegangene Taxentwurf des weniger streitfreudigen Apothekers 
Johannes Heckmann erlassen und in die Ordnung übernommen wurde .45

38 Zu Mainz und Trier Müller-Faßbender (2015), S . 185; zu Zürich Simon (1983), S . 150–157; zu Regensburg 
Habrich (1970), S . 15 f .
39 Simon (1983), S . 150–157 .
40 Simon (1983), S . 158 .
41 Rittershausen (1970), S . 191 .
42 Rittershausen (1970), S . 179 f .; ISG Frankfurt, Medicinalia Nr . 27 (Vorstellung der Apotheker Matthäus 
Mettling und Johannes Heckmann gegen den Entwurf des Apothekereides 1499) .
43 Dressendörfer (1979), S . 98–100 .
44 ISG Frankfurt, Medicinalia Nr . 33 (Rechtfertigung Dr . Geratwol) . Zur Festlegung der Taxen siehe Henn 
(2011), S . 172–175 .
45 Rittershausen (1970), S . 191 f .




